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Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 30~ Juni 1971, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Angestelltengesetz 

neuerlich geändert vlird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des National­

rates soll bei einem ununterbrochenen Dienstverhältnis von 

10 Jahren ein Abfertigungsanspruch auch dann gegeben sein, 

wenn das Dienstverhältnis bei Männern nach Vollendung des 

65. Lebensjahres, bei Frauen nach Vollendung des 60. Lebens­
jahres ourch Kündigung seitens des Angestellten endet. 

Ferner soll weiblichen Angestellten, die nach der Geburt 

eines lebenden Kindes austreten, die Hälfte der nach § 23 
Abs. 1 Angestolltengesetz zustehenden Abfertigung, hBchstens 
jedoch das Dreifache des monatlichen Entgeltes geblihren, so­

ferne das Dienstverhäl tnis mi.ndestens fünf ,Jahre ununter-

brachen gedauert hat .. 
Der Ausschuß flir Verfassungs- und Recl1tsangelegenheiten 

hat die gegensti"::indliche Vorlage in seiner Sitzung vom 19. 
Juli 1971 in Verhandlung genOIIl..men und einstimmig beschlossen, 

dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergeb::üs seiner Beratung steRt somit der Ausschuß 

für Vcrfnssungs·- und RechtsangelegenheiteD. den j~l?-tr§.ß.l.. der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 30. 
JLmi 1971, betreffend ein Bundesgesetz , mit dem das Ange­

steJ.ltengesetz neuerlich geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

Wien, aill 19. Juli 1971 

Dr. R eie h 1 

Berichte~statter Obmann 
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